
 

  

S 4 AL 764/06

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land -
Sozialgericht Landessozialgericht Sachsen-Anhalt
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Hörgeräteversorgung

Behinderungsausgleich
Rehabilitationsträger
zweitangegangener Leistungsträger
digitales Hörgerät
Festbetrag
Erstattungsanspruch
Wirtschaftlichkeitsgebot
Hörbehinderung
Weiterleitung

Leitsätze 1. Der zweitangegangene Träger ist nach 
§ 14 Abs 1 und 2 SGB IX in der bis zum
31. Dezember 2017 gültigen Fassung
auch für Leistungen zuständig, die der
eigentlich zuständige Leistungsträger zur
erbringen hätte. Der Leistungsträger, an
den der Antrag weitergeleitet wurde,
muss den Leistungsanspruch unter allen
in Betracht kommenden
Rechtsgrundlagen erbringen. Er kann nur
einen Erstattungsanspruch gegen den
tatsächlich zuständigen Leistungsträger
geltend machen (§ 14 Abs 2 Satz 3 und 4
und § 14 Abs 4 SGB IX aF). 2. Leistungen
der Teilhabe am Arbeitsleben sind
gegenüber dem Anspruch auf
medizinische Rehabilitation nachrangig.
Die Versorgung mit einem Hörgerät dient
dem unmittelbaren
Behinderungsausgleich und betrifft idR
immer ein Grundbedürfnis des täglichen
Lebens. Bietet nur das beschaffte digitale
Hörgerät einen weitgehenden Ausgleich
der Hörbehinderung und einen
wesentlichen Gebrauchsvorteil, steht
einer Versorgung weder das
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Wirtschaftlichkeitsgebot noch eine
Kostenerstattung nach Festbeträgen
entgegen. Eine Beschränkung auf einen
Festbetrag ist unbeachtlich, wenn wie
hier aufgrund der geringen Restdynamik
eine erhebliche Lärmempflindlichkeit
besteht, die nur mit einem mehrkanaligen
digitalen Hörgerät ausgeglichen werden
kann.

Normenkette SGB IX § 15 Abs 1 Satz 4
SGB V § 12 Abs 1
SGB V § 36
SGB IX § 33 Abs 8 Satz 1 Nr 4
SGB V § 33 Abs 1 Satz 1
SGB IX aF § 14 Abs 4

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 AL 764/06
Datum 22.09.2008

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 AL 84/08
Datum 24.11.2011

3. Instanz

Datum -

Das Urteil des Sozialgerichts Halle vom 22. September 2008 wird abgeÃ¤ndert. 

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 24. Oktober 2006 in Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 5. Dezember 2006 sowie des Bescheides vom 8.
Januar 2009 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 30. MÃ¤rz 2009
verurteilt, dem KlÃ¤ger die Kosten der Beschaffung der HÃ¶rgerÃ¤te KINDsynchro
HS in HÃ¶he von 3.760 â�¬ zu erstatten. 

Der Hilfsantrag der Beklagten wird als unzulÃ¤ssig verworfen. 

Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten des Verfahrens zu
erstatten. Im Ã�brigen sind keine Kosten zu erstatten. 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Tatbestand:
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Der KlÃ¤ger begehrt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem
Sozialgesetzbuch Drittes Buch â�� ArbeitsfÃ¶rderung (SGB III) in Form der
Erstattung von von ihm verauslagten Kosten fÃ¼r die Versorgung mit HÃ¶rgerÃ¤ten
in HÃ¶he von 3.760,00 Euro.

Der am â�¦ 1971 geborene KlÃ¤ger ist Diplomverwaltungswirt (FH). Er ist seit
September 2002 als Sachbearbeiter Rechtsbehelfe bei der Deutschen
Rentenversicherung Mitteldeutschland (kÃ¼nftig: Arbeitgeberin) tÃ¤tig. 

Am 27. September 2006 stellte der KlÃ¤ger bei der Deutschen Rentenversicherung
â�� Bund (RentenversicherungstrÃ¤ger) einen Antrag auf Leistungen zur Teilhabe
fÃ¼r Versicherte in Form von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Er
beantragte die Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r die Versorgung mit neuen
HÃ¶rgerÃ¤ten. Hierbei verwies er auf die Verordnung einer neuen HÃ¶rhilfe der
behandelnden HNO-Ã�rztin, Frau Dr. N., vom 28. August 2006. Als Diagnose war IOS
(InnenohrschwerhÃ¶rigkeit) angegeben, zum Beleg waren Ton- und
Sprachaudiogramme beigefÃ¼gt. Der KlÃ¤ger gab an, dass die gegenwÃ¤rtigen
HÃ¶rgerÃ¤te fÃ¼r die geÃ¤nderten Anforderungen bei der beruflichen TÃ¤tigkeit
nicht mehr ausreichten. So solle er kÃ¼nftig auch Prozessvertretung vor den
Sozialgerichten wahrnehmen. GegenwÃ¤rtig sei er noch von der Prozessvertretung
freigestellt. BeigefÃ¼gt war dem Antrag eine Darstellung der Aufgabenverteilung
der Abteilung â��Rechtsbehelfe H.â�� ab 10/05. Der RentenversicherungstrÃ¤ger
leitete den Antrag des KlÃ¤gers mit Schreiben vom 4. Oktober 2006 an die Beklagte
(Eingang der Unterlagen am 16. Oktober 2006) weiter, da es sich um einen Antrag
auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben handele und die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht erfÃ¼llt seien. 

Die Beklagte lehnte den Antrag des KlÃ¤gers auf Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben mit Bescheid vom 24. Oktober 2006 ab: HÃ¶rhilfen seien Hilfsmittel
nach Â§ 33 Abs. 8 Nr. 4 des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch â�� Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) und gehÃ¶rten ausschlieÃ�lich zum
Bereich der medizinischen Rehabilitation. Daher sei eine Erstattung der nicht durch
die Krankenversicherung abgedeckten Kosten durch sie im Rahmen der Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht mÃ¶glich.

Hiergegen erhob der KlÃ¤ger am 27. Oktober 2006 Widerspruch und fÃ¼hrte zur
BegrÃ¼ndung aus: Die Beklagte sei an die ZustÃ¤ndigkeit durch Abgabe eines
anderen RehabilitationstrÃ¤gers gebunden. Auch medizinische Hilfsmittel seien als
Teil beruflicher Teilhabeleistungen zu erbringen. BeigefÃ¼gt waren ein
Kostenvoranschlag eines HÃ¶rgerÃ¤teakustikers (Eigenanteil fÃ¼r den KlÃ¤ger incl.
20 â�¬ gesetzliche Zuzahlung; Anteil seiner Krankenkasse, der Beigeladenen:
808,88 â�¬) und ein HÃ¶rprotokoll Ã¼ber eine HÃ¶rgerÃ¤teanpassung vom 17.
November 2006. Der Kostenvoranschlag vom HÃ¶rgerÃ¤teakustiker ist am 17.
November 2006 ausgestellt worden; am 28. November 2006 fertigte die Hals-
Nasen-OhrenfachÃ¤rztin Dr. N. eine Ã¤rztliche Bescheinigung, dass sie sich davon
Ã¼berzeugt habe, dass durch die vorgeschlagene HÃ¶rhilfe eine ausreichende
HÃ¶rverbesserung erzielt werde. Der KlÃ¤ger unterschrieb, die verordnete HÃ¶rhilfe
am 29. November 2006 erhalten zu haben. Am 4. Dezember 2006 Ã¼bernahm die
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Beigeladene den Kostenanteil von 808,88 â�¬ von den veranschlagten Kosten. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 5. Dezember 2006 wies die Beklagte den
Widerspruch des KlÃ¤gers zurÃ¼ck.

Am 28. Dezember 2006 hat der KlÃ¤ger hiergegen Klage bei dem Sozialgericht
Halle (SG) mit dem Begehren erhoben, die Beklagte zu verurteilen, die Kosten fÃ¼r
die inzwischen selbst beschaffte Leistung zu erstatten, hilfsweise hat er beantragt,
die Beklagte zur Neuentscheidung zu verurteilen. 

Der KlÃ¤ger hat sich nach seinen Angaben am 13. Dezember 2006 die HÃ¶rgerÃ¤te
â��KINDsynchro HSâ�� beschafft und hierfÃ¼r abzÃ¼glich von der Beigeladenen
gezahlter 808,88 Euro noch 3.760 Euro sowie einen gesetzlichen Zuzahlungsbetrag
von 20 Euro gezahlt. Zuvor hatte er der Beklagten eine Frist bis zu diesem Datum
(13. Dezember 2006) gesetzt, seinen Rehabilitationsbedarf unabhÃ¤ngig von den
spezifischen Voraussetzungen der Agentur fÃ¼r Arbeit zu ermitteln und zu
bewilligen.

Das SG hat mit Urteil vom 22. September 2008 die Beklagte verurteilt, den Antrag
des KlÃ¤gers auf Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden und im Ã�brigen
die Klage abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung hat das SG ausgefÃ¼hrt: Der Bescheid
der Beklagten vom 24. Oktober 2006 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 5.
Dezember 2006 sei rechtswidrig und verletze den KlÃ¤ger in seinen Rechten, da die
Beklagte zu Unrecht davon ausgegangen sei, derartige Leistungen nicht erbringen
zu mÃ¼ssen. Ob der KlÃ¤ger einen Kostenerstattungsanspruch habe, kÃ¶nne nicht
festgestellt werden, da die Beklagte im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung
durchaus zu dem Ergebnis kommen kÃ¶nne, dass die von dem KlÃ¤ger gewÃ¤hlte
HÃ¶rhilfe nicht erforderlich oder notwendig sei. 

Gegen das ihm am 26. November 2008 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger am 15.
Dezember 2008 Berufung eingelegt: Er sei ca. 1993 von der Krankenkasse mit
einem HÃ¶rgerÃ¤t mit linearer VerstÃ¤rkung versorgt worden. Dieses HÃ¶rgerÃ¤t
habe er nicht dauerhaft getragen, weil es ihm Kopfschmerzen verursacht habe. Bis
zur Ã�nderung seiner Arbeitsaufgaben sei er im Beruf â��zurechtgekommenâ��.
AnlÃ¤sslich der Anpassung des neuen HÃ¶rgerÃ¤tes beim Akustiker sei ihm
â��aufgegangenâ��, welchen Unterschied auch auÃ�erhalb des Berufslebens die
Versorgung mit einem solchen digitalen HÃ¶rgerÃ¤t ausmache. Er habe die damals
in Betracht kommenden drei HÃ¶rgerÃ¤te ca. ein- bis zwei Monate zur Probe
getragen und sich fÃ¼r das GerÃ¤t entschieden, welches am besten die
â��VerstÃ¤ndlichkeit in der Sprachsituation erbrachteâ��. 

Die Beklagte hat in AusfÃ¼hrung des Urteils des SG die Neubescheidung mit
Bescheid vom 8. Januar 2009 vorgenommen und den Antrag neuerlich abgelehnt.
Es bestehe eine vorrangige Leistungspflicht der Krankenkasse, weil kein Sonderfall
vorliege, bei dem das HÃ¶rgerÃ¤t ausschlieÃ�lich fÃ¼r den Beruf benÃ¶tigt werde.
Der Widerspruch des KlÃ¤gers ist erfolglos geblieben (Widerspruchsbescheid vom
30. MÃ¤rz 2009). Zur BegrÃ¼ndung hat die Beklagte ergÃ¤nzend ausgefÃ¼hrt: Der
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KlÃ¤ger kÃ¶nne auch keinen Anspruch gegen sie als zweitangegangenen TrÃ¤ger
herleiten. Eine Entscheidung Ã¼ber die Festbetragsregelung der Krankenkassen sei
nicht in einem Verfahren gegen die Agentur fÃ¼r Arbeit zu treffen. Die
ursprÃ¼nglich hiergegen erhobene Klage hat der KlÃ¤ger in Hinblick auf das
anhÃ¤ngige Berufungsverfahren zurÃ¼ckgenommen.

Mit Beschluss 23. April 2010 hat der Senat die Beigeladene zum Verfahren nach 
Â§Â§ 106 Abs. 3 Nr. 6, 75 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) beigeladen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Halle vom 22. September 2008 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 24. Oktober 2006 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 5. Dezember 2006 sowie des Bescheides vom 8.
Januar 2009 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 30. MÃ¤rz 2009 zu
verurteilen, ihm die entstandenen Kosten fÃ¼r die selbstbeschafften HÃ¶rgerÃ¤te
in HÃ¶he von 3.760 â�¬ zu erstatten. 

Die Beklagte beantragt,Â Â Â Â  

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen, hilfsweise festzustellen, dass die Beigeladene der
materiell rechtlich verpflichtete RehabilitationstrÃ¤ger ist. 

Die Beigeladene stellt keinen Antrag. 

Sie verweist darauf, dass der KlÃ¤ger wÃ¤hrend seiner Mitgliedschaft bei ihr bis
zum 31. Mai 2007 keine hÃ¶herwertigen HÃ¶rgerÃ¤te beantragt habe. Die
Versorgung mit einem HÃ¶rgerÃ¤t zu einem Festbetrag sei ausreichend. Sie hat
eine Stellungnahme des MDK Sachsen-Anhalt beigefÃ¼gt, in der ausgefÃ¼hrt wird:
Es lÃ¤ge beidseits eine mittelgradige SchwerhÃ¶rigkeit vor. Nach der 3-Frequenz-
Tabelle von RÃ¶ser 1980 ergebe sich aus dem reinen Tonaudiogramm ein
HÃ¶rverlust von 55 %, dies entspreche einer mittelgradigen SchwerhÃ¶rigkeit. Eine
KostenÃ¼bernahme Ã¼ber den Festbetrag hinaus sei auch entsprechend der
aktuellen Rechtsprechung des BSG nicht begrÃ¼ndet.

Im Ã�brigen mÃ¼sse sich der Anspruch gegen die Beklagte als erstangegangener
TrÃ¤ger richten. Ob die Voraussetzungen fÃ¼r einen RÃ¼ckgriff nach Â§ 103 ff SGB
X vorlÃ¤gen, mÃ¼sse gesondert auÃ�erhalb dieses Verfahrens geprÃ¼ft werden.
Gegen sie bestehe weder dem Grunde noch der HÃ¶he nach ein
Ausgleichsanspruch. Aus der Rechnung ergebe sich nicht, dass es sich bei den
Betrag von 3.780 â�¬ um Mehrkosten oberhalb des Festbetrages handele. Die
Beigeladene sei weder fÃ¼r eine berufliche noch fÃ¼r eine medizinische
Rehabilitation zustÃ¤ndig. Bei einer medizinischen Rehabilitation wÃ¤re der
RentenversicherungstrÃ¤ger zustÃ¤ndig. Auch die Ausschlussfrist nach Â§ 111
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz (SGB X) dÃ¼rfte abgelaufen sein. 

Die HNO-Ã�rztin Dr. N. hat auf Anfrage des Gerichts am 16. August 2010 einen
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Befundbericht erstattet. Als Anamnese gab sie an: HÃ¶rminderung seit Jahren
bekannt, HÃ¶rgerÃ¤te seit 1997, OhrgerÃ¤usche/Tinnitus mitunter bds., kommt mit
StÃ¶rgerÃ¤uschen schlecht zurecht. Der HÃ¶rverlust (aus dem Sprachaudiogramm)
betrage nach der Tabelle von RÃ¶ser 1973 rechts 75 % und links ebenso 75 %.
Aufgrund der geringen Restdynamik (LÃ¤rmempfindlichkeit) seien HÃ¶rgerÃ¤te mit
guter LÃ¤rmunterdrÃ¼ckung notwendig. Das digitale HÃ¶rgerÃ¤t biete wesentliche
Gebrauchsvorteile im Alltagsleben und im Berufsleben. Bei StÃ¶rgerÃ¤uschen und
UmgebungsgerÃ¤uschen habe der KlÃ¤ger VerstÃ¤ndnisschwierigkeiten. Das
digitale HÃ¶rgerÃ¤t sei unabdingbar durch die automatische mehrkanalige
DirektionalitÃ¤t (die Mikrophone richteten sich automatisch mehrkanalig aus). In
einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 3. November 2011 hat die Ã�rztin
ausgefÃ¼hrt: Der mitgeteilte HÃ¶rverlust von 75 % bestehe seit dem 28. Juni 2006,
im Jahr 2004 lag der HÃ¶rverlust noch bei rechts 75 % und links 70 %. ErgÃ¤nzend
hat Frau Dr. N. auf RÃ¼ckfrage des Berichterstatters mitgeteilt, dass der KlÃ¤ger im
Hochtonbereich ab 2 kHz hochgradig hÃ¶rgemindert sei, bei 1 kHz liege die
HÃ¶rminderung zwischen 50 % und 75 %. Es ergebe sich insgesamt eine Minderung
von 60 â�� 75 %, d. h. der KlÃ¤ger sei mittelgradig bis hochgradig schwerhÃ¶rig.

Die Mitarbeiterin der Firma Kind-HÃ¶rgerÃ¤te, Frau M., teilte auf Nachfrage des
Berichterstatters mit, dass die HÃ¶rgerÃ¤temessung standardisiert sei. Die Angabe
des Prozentsatzes der VerstÃ¤ndlichkeit beziehe sich auf die Quote der richtig
wiedergegebenen WÃ¶rter bei einer festen Schallquelle mit 65 dB in Gruppen von
20 WÃ¶rtern in einem Meter Abstand in der HÃ¶rkabine. 

Die Gerichtsakte und die Verwaltungsakte der Beklagten haben vorgelegen und
waren Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung. Wegen der weiteren
Einzelheiten des Sachverhaltes und des Sachvortrages der Beteiligten wird auf den
Inhalt der Gerichtsakte und der Verwaltungsakte ergÃ¤nzend verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des SG nach Â§ 143 SGG ist statthaft,
sie ist ohne Zulassung nach Â§ 144 Abs. 1 Nr. 1 SGG erÃ¶ffnet, da der
Beschwerdewert Ã¼berschritten wird. Sie ist auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig,
insbesondere form- und fristgerecht im Sinne des Â§ 151 SGG eingelegt. 

Gegenstand der Berufung ist, ob der KlÃ¤ger gegen die Beklagte einen Anspruch
auf Erstattung der Kosten fÃ¼r die Beschaffung der HÃ¶rgerÃ¤te abzÃ¼glich
bereits von der Beigeladenen gezahlter 808,88?Euro sowie abzÃ¼glich eines
gesetzlichen Zuzahlungsbetrag von 20 Euro hat. Gegenstand ist neben den
Ausgangsbescheiden auch der AusfÃ¼hrungsbescheid vom 8. Januar 2009 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 30. MÃ¤rz 2009 nach der teilweise
stattgebenden erstinstanzlichen Entscheidung. Auch dieser Bescheid betrifft den
geltend gemachten Anspruch und ist daher nach Â§ 96 SGG in den Prozess
einbezogen. 

Die Berufung des KlÃ¤gers ist begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat einen Anspruch auf
Ersatz der Kosten der von ihm angeschafften HÃ¶rgerÃ¤te nach Â§ 15 Abs. 1 Satz 4
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SGB IX gegen die Beklagte. Nach MaÃ�gabe dieser Vorschrift hat der
Leistungsberechtigte einen Erstattungsanspruch, wenn ein RehabilitationstrÃ¤ger
eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat. 

Insofern ist die ursprÃ¼nglich bestehende Leistungspflicht zu prÃ¼fen. 

Die Beklagte hat ihre Leistungspflicht zu Unrecht verneint, denn die ZustÃ¤ndigkeit
fÃ¼r die Leistungserbringung ergibt sich vorliegend aus den Kompetenzregelungen
des Â§ 14 Abs. 1 und 2 SGB IX. Die Beklagte ist als zweitangegangener TrÃ¤ger
auch fÃ¼r die Leistungen zustÃ¤ndig, die sachlich die Beigeladene als eigentlich
zustÃ¤ndiger LeistungstrÃ¤ger zu erbringen gehabt hÃ¤tte. Â§ 14 SGB IX lautet: 

(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der RehabilitationstrÃ¤ger
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach
dem fÃ¼r ihn geltenden Leistungsgesetz fÃ¼r die Leistung zustÃ¤ndig ist; bei den
Krankenkassen umfasst die PrÃ¼fung auch die Leistungspflicht nach Â§ 40 Abs. 4
SGB V. Stellt er bei der PrÃ¼fung fest, dass er fÃ¼r die Leistung nicht zustÃ¤ndig
ist, leitet er den Antrag unverzÃ¼glich dem nach seiner Auffassung zustÃ¤ndigen
RehabilitationstrÃ¤ger zu. Muss fÃ¼r eine solche Feststellung die Ursache der
Behinderung geklÃ¤rt werden und ist diese KlÃ¤rung in der Frist nach Satz 1 nicht
mÃ¶glich, wird der Antrag unverzÃ¼glich dem RehabilitationstrÃ¤ger zugeleitet,
der die Leistung ohne RÃ¼cksicht auf die Ursache erbringt. Wird der Antrag bei der
Bundesagentur fÃ¼r Arbeit gestellt, werden bei der PrÃ¼fung nach den SÃ¤tzen 1
und 2 Feststellungen nach Â§ 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und Â§ 22 Abs.
2 des Dritten Buches nicht getroffen. 

(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der RehabilitationstrÃ¤ger den
Rehabilitationsbedarf unverzÃ¼glich fest. Muss fÃ¼r diese Feststellung ein
Gutachten nicht eingeholt werden, entscheidet der RehabilitationstrÃ¤ger innerhalb
von drei Wochen nach Antragseingang. Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die
SÃ¤tze 1 und 2 fÃ¼r den RehabilitationstrÃ¤ger, an den der Antrag weitergeleitet
worden ist, entsprechend; die in Satz 2 genannte Frist beginnt mit dem Eingang bei
diesem RehabilitationstrÃ¤ger. Ist fÃ¼r die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs
ein Gutachten erforderlich, wird die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach
Vorliegen des Gutachtens getroffen. Kann der RehabilitationstrÃ¤ger, an den der
Antrag weitergeleitet worden ist, fÃ¼r die beantragte Leistung nicht
RehabilitationstrÃ¤ger nach Â§ 6 Abs. 1 sein, klÃ¤rt er unverzÃ¼glich mit dem nach
seiner Auffassung zustÃ¤ndigen RehabilitationstrÃ¤ger, von wem und in welcher
Weise Ã¼ber den Antrag innerhalb der Fristen nach den SÃ¤tzen 2 und 4
entschieden wird und unterrichtet hierÃ¼ber den Antragsteller.

Zuerst angegangener LeistungstrÃ¤ger war hier der RentenversicherungstrÃ¤ger.

Die Beklagte ist im Sinne der zitierten Regelungen ein LeistungstrÃ¤ger, an den ein
Antrag gemÃ¤Ã� Â§ 14 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 3 Satz 3 SGB IX weitergeleitet
wurde. Innerhalb der dort genannten Frist muss der RehabilitationstrÃ¤ger prÃ¼fen,
ob er nach dem fÃ¼r ihn geltenden Leistungsgesetz sachlich und Ã¶rtlich fÃ¼r die
beantragte oder benÃ¶tigte Leistung zustÃ¤ndig ist. Diese Feststellung ist hier von
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dem RentenversicherungstrÃ¤ger binnen zwei Wochen getroffen worden (Schreiben
an Beklagte und KlÃ¤ger vom 4. Oktober 2006). Die Weiterleitung des Antrages von
dem zuerst angegangenen LeistungstrÃ¤ger an den nach seiner Ansicht
zustÃ¤ndigen RehabilitationstrÃ¤ger muss unverzÃ¼glich, also ohne schuldhaftes
ZÃ¶gern, erfolgen. Der nachgewiesene Eingang der Unterlagen bei der Beklagten
wenige Tage nach Ablauf der Zweiwochenfrist fÃ¼r die Entscheidung wahrt diese
Voraussetzung. Die Beklagte hat dann nicht mehr die MÃ¶glichkeit, die Leistungen
mit dem Verweis auf ihre sachliche UnzustÃ¤ndigkeit abzulehnen. Sie kann nur
gemÃ¤Ã� Â§ 14 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 4 SGB IX einen Erstattungsanspruch
gegen den tatsÃ¤chlich zustÃ¤ndigen LeistungstrÃ¤ger geltend machen. Hierbei
handelt es sich um eine eigenstÃ¤ndige Anspruchsnorm, die Â§Â§ 102 ff. SGB X
vorgeht. Die Beklagte hat den Anspruch des KlÃ¤gers auf Rehabilitation in jedweder
Richtung zu prÃ¼fen. Sie hat den Anspruch aufgrund aller in Betracht kommenden
Rechtsgrundlagen zu erbringen und kann nicht einwenden, dass ein anderer
TrÃ¤ger â��eigentlichâ�� zustÃ¤ndig wÃ¤re. Der Anspruch ist auch nicht zuvor bei
der Beigeladenen geltend gemacht worden. Erst im Dezember 2006 nach der
Weiterleitung des Antrages an die Beklagte im Oktober 2006 hat der KlÃ¤ger durch
den HÃ¶rgerÃ¤teakustiker einen Antrag auf â��den Festbetragâ�� fÃ¼r die
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung bei der Beigeladenen gestellt. Nach dem System des Â§ 14
SGB IX sind aber ohnehin spÃ¤tere AntrÃ¤ge und Entscheidungen von anderen
RehabilitationstrÃ¤gern unbeachtlich. 

Der Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist im vorliegenden Fall
gegenÃ¼ber dem Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
nachrangig. Dies legt das Gesetz in Â§ 33 Abs. 8 Satz 1 Nr. 4 SGB IX selbst fest.
Darin heiÃ�t es, dass als Leistungen auch Kosten fÃ¼r Hilfsmittel umfasst sind, die
u. a. wegen der Art oder Schwere der Behinderung zur BerufsausÃ¼bung
erforderlich sind, es sei denn, dass eine Verpflichtung des Arbeitgebers besteht
oder solche Leistungen als medizinische Leistung erbracht werden kÃ¶nnen.
Danach ist zunÃ¤chst zu prÃ¼fen, ob die Voraussetzungen fÃ¼r eine
Leistungspflicht fÃ¼r eine medizinische Rehabilitation (Â§ 26 ff. SGB V) und fÃ¼r
die Hilfsmittelversorgung (Â§ 31 SGB V) gegeben sind (vgl. BSG, Urteil vom 21.
August 2008 â�� B 13 R 33/07 R â�� zitiert nach juris). Hierbei handelt es sich nicht
um Ermessensleistungen, sondern um Anspruchsleistungen, soweit die
Anspruchsvoraussetzungen erfÃ¼llt sind. 

Nach dem insoweit als Rechtsgrundlage in Betracht kommenden Â§ 33 Abs. 1 Satz 1
SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit HÃ¶rhilfen,
KÃ¶rperersatzstÃ¼cken, orthopÃ¤dischen und anderen Hilfsmitteln, wenn sie nicht
als allgemeine GebrauchsgegenstÃ¤nde des tÃ¤glichen Lebens bzw. nach
MaÃ�gabe des Â§ 34 Abs. 4 SGB V aus der Versorgung in der GKV ausgeschlossen
und im Einzelfall erforderlich sind, um entweder den Erfolg der Krankenbehandlung
zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung
auszugleichen. DemgemÃ¤Ã� besteht nach Â§ 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V ein Anspruch
auf HÃ¶rhilfen, die kein Gebrauchsgegenstand des tÃ¤glichen Lebens und nicht
nach Â§ 34 Abs. 4 SGB V aus der GKV-Versorgung ausgeschlossen sind und weder
der Krankenbehandlung noch der Vorbeugung einer Behinderung dienen, soweit sie
im Rahmen des Notwendigen und Wirtschaftlichen (Â§ 12 Abs. 1 SGB V) fÃ¼r den
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von der Krankenkasse geschuldeten Behinderungsausgleich erforderlich sind. Die
HÃ¶rgerÃ¤te stellen HÃ¶rhilfen im Sinne des Â§ 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V dar. Ein
Leistungsanspruch gegen die Beigeladene bestand daher zum Ausgleich der
allgemeinen Behinderung.

Der von den Krankenkassen geschuldete Behinderungsausgleich bemisst sich
entscheidend danach, ob eine Leistung des unmittelbaren oder des mittelbaren
Behinderungsausgleichs beansprucht wird. Insoweit folgt der Senat den
grundsÃ¤tzlichen ErwÃ¤gungen des Bundessozialgerichts (BSG, Urteil vom 17.
Dezember 2009 â�� B 3 KR 20/08 R â�� zitiert nach juris): â��Im Bereich des
unmittelbaren Behinderungsausgleichs ist die Hilfsmittelversorgung grundsÃ¤tzlich
von dem Ziel eines vollstÃ¤ndigen funktionellen Ausgleichs geleitet. Insoweit hat
der in Â§ 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V als 3. Variante genannte Zweck (vgl jetzt auch Â§
31 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) fÃ¼r die im Rahmen der GKV gebotene
Hilfsmittelversorgung zwei Ebenen. Im Vordergrund steht dabei der unmittelbare
Ausgleich der ausgefallenen oder beeintrÃ¤chtigten KÃ¶rperfunktion. Davon ist
auszugehen, wenn das Hilfsmittel die AusÃ¼bung der beeintrÃ¤chtigten
KÃ¶rperfunktion selbst ermÃ¶glicht, ersetzt oder erleichtert. FÃ¼r diesen
unmittelbaren Behinderungsausgleich gilt das Gebot eines mÃ¶glichst
weitgehenden Ausgleichs des Funktionsdefizits, und zwar unter BerÃ¼cksichtigung
des aktuellen Stands des medizinischen und technischen Fortschritts. Dies dient in
aller Regel ohne gesonderte weitere PrÃ¼fung der Befriedigung eines
GrundbedÃ¼rfnisses des tÃ¤glichen Lebens i.S. von Â§ 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, weil
die Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer KÃ¶rperfunktion als solche schon ein
GrundbedÃ¼rfnis in diesem Sinne ist. Deshalb kann auch die Versorgung mit einem
fortschrittlichen, technisch weiterentwickelten Hilfsmittel nicht mit der
BegrÃ¼ndung abgelehnt werden, der bisher erreichte Versorgungsstandard sei
ausreichend, solange ein Ausgleich der Behinderung nicht vollstÃ¤ndig im Sinne des
Gleichziehens mit einem gesunden Menschen erreicht ist (BSGE 93, 183 = SozR
4-2500 Â§ 33 Nr. 8, jeweils RdNr 4 â�� C-Leg II) . BeschrÃ¤nkter sind die
Leistungspflichten der GKV, wenn die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der
beeintrÃ¤chtigten KÃ¶rperfunktion nicht oder nicht ausreichend mÃ¶glich ist und
deshalb Hilfsmittel zum Ausgleich von direkten und indirekten Folgen der
Behinderung benÃ¶tigt werden (sog. mittelbarer Behinderungsausgleich).â�� 

Die Versorgung mit HÃ¶rgerÃ¤ten dient dem unmittelbaren Behinderungsausgleich,
sie stellt die beeintrÃ¤chtigte Sinneswahrnehmung â��HÃ¶renâ�� zumindest
teilweise wieder her. Demzufolge ist das begehrte HÃ¶rgerÃ¤t grundsÃ¤tzlich im
Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebot erforderlich im Sinne von Â§ 33 Abs. 1 Satz 1
SGB V, wenn es nach dem Stand der Medizintechnik (Â§ 2 Abs.1 Satz 3 SGB V) die
bestmÃ¶gliche Angleichung an das HÃ¶rvermÃ¶gen Gesunder erlaubt und damit im
allgemeinen Alltagsleben einen erheblichen Gebrauchsvorteil gegenÃ¼ber anderen
HÃ¶rhilfen bietet. Der Senat folgt der Auffassung des BSG, dass es Teil des von den
Krankenkassen geschuldeten mÃ¶glichst vollstÃ¤ndigen Behinderungsausgleichs
ist, den hÃ¶rbehinderten Menschen im Rahmen des MÃ¶glichen auch das HÃ¶ren
und Verstehen in grÃ¶Ã�eren RÃ¤umen und bei stÃ¶renden
UmgebungsgerÃ¤uschen zu erÃ¶ffnen und ihnen die dazu nach dem Stand der
HÃ¶rgerÃ¤tetechnik jeweils erforderlichen GerÃ¤te zur VerfÃ¼gung zu stellen (BSG,
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Urteil vom 17. Dezember 2009 â�� a. a. O.). 

Begrenzt ist der so umrissene Anspruch durch das Wirtschaftlichkeitsgebot des Â§
12 Abs 1 SGB V. Die Leistungen mÃ¼ssen danach â��ausreichend, zweckmÃ¤Ã�ig
und wirtschaftlich seinâ�� und dÃ¼rfen â��das MaÃ� des Notwendigen nicht
Ã¼berschreitenâ��; Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind,
kÃ¶nnen Versicherte nicht beanspruchen, dÃ¼rfen die Leistungserbringer nicht
bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen. Demzufolge verpflichtet auch Â§
33 Abs 1 Satz 1 SGB V nicht dazu, den Versicherten jede gewÃ¼nschte, von ihnen
fÃ¼r optimal gehaltene Versorgung zur VerfÃ¼gung zu stellen. Ausgeschlossen
sind danach AnsprÃ¼che auf teure Hilfsmittel, wenn eine kostengÃ¼nstigere
Versorgung fÃ¼r den angestrebten Nachteilsausgleich funktionell ebenfalls
geeignet ist (vgl. BSG, Urteil vom 16. April 1998 â�� B 3 KR 6/97 R â�� zitiert nach
juris). Ebenfalls ausgeschlossen sind technische Verbesserungen, die nicht die
FunktionalitÃ¤t betreffen, sondern in erster Linie die Bequemlichkeit oder den
Komfort bei der Nutzung des Hilfsmittels oder Ã¤sthetische Gesichtspunkte.
Eingeschlossen in den Versorgungsauftrag der GKV ist eine kostenaufwendige
Versorgung dagegen dann, wenn durch sie eine Verbesserung bedingt ist, die einen
wesentlichen Gebrauchsvorteil gegenÃ¼ber einer kostengÃ¼nstigeren Alternative
bietet. Das gilt bei Hilfsmitteln zum unmittelbaren Behinderungsausgleich
insbesondere durch Prothesen fÃ¼r grundsÃ¤tzlich jede Innovation, die dem
Versicherten nach Ã¤rztlicher EinschÃ¤tzung in seinem Alltagsleben deutliche
Gebrauchsvorteile bietet (vgl. BSG, Urteile vom 6. Juni 2002 â�� B 3 KR 68/01 R (C-
Leg I) und vom 23. Juli 2002 â�� B 3 KR 66/01 R (DamenperÃ¼cke jeweils zitiert
nach juris). Weitere Grenzen der Leistungspflicht kÃ¶nnen schlieÃ�lich berÃ¼hrt
sein, wenn einer nur geringfÃ¼gigen Verbesserung des Gebrauchsnutzens ein als
unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig einzuschÃ¤tzender Mehraufwand gegenÃ¼bersteht (vgl.
BSG, Urteil vom 6. Juni 2002 a. a. O.).

Dass der optimale Ausgleich der HÃ¶rbehinderung des KlÃ¤gers nur durch digitale
HÃ¶rgerÃ¤te in der von dem KlÃ¤ger letztlich selbst beschafften GÃ¼te mÃ¶glich
ist, ergibt sich zur Ã�berzeugung des Senats aus der Verordnung der behandelnden
Ã�rztin, deren ergÃ¤nzender befÃ¼rwortender Stellungnahme zur Vorlage
gegenÃ¼ber der Beigeladenen mit den Befunden und dem Befund zum
HÃ¶rvermÃ¶gen mit dem HÃ¶rgerÃ¤t beim HÃ¶rgerÃ¤teakustiker. Der KlÃ¤ger ist
nach der Ã¤rztlichen Verordnung zum Ausgleich der HÃ¶rbehinderung auf die
Benutzung von HÃ¶rgerÃ¤ten angewiesen. Einen weitgehenden Ausgleich seiner
Behinderung bieten nur digitale HÃ¶rgerÃ¤te, weil nur sie nach der Ã¤rztlichen
EinschÃ¤tzung dazu tauglich sind, stÃ¶rende NebengerÃ¤usche zu unterdrÃ¼cken
bzw. mehrere gleichzeitige Lautquellen zu unterscheiden. Das Verstehen in
grÃ¶Ã�eren RÃ¤umen und ohne unmittelbare Ansprache auch bei stÃ¶renden
NebengerÃ¤uschen betrifft keine Bequemlichkeit, sondern dient unmittelbar der
Angleichung der VerstÃ¤ndigungsmÃ¶glichkeiten mit dem HÃ¶rvermÃ¶gen
hÃ¶rgesunder Menschen. Jede ErhÃ¶hung der VerstÃ¤ndnisfÃ¤higkeit betrifft daher
Gebrauchsvorteile, die sich im Alltag deutlich auswirken.

Das streitgegenstÃ¤ndliche HÃ¶rgerÃ¤t erreicht fÃ¼r den KlÃ¤ger eine
Verbesserung der VerstÃ¤ndlichkeit gegenÃ¼ber keinem HÃ¶rgerÃ¤t von 65 %.
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Durch die stereophone Versorgung mit den HÃ¶rgerÃ¤ten verbesserte sich das
VerstÃ¤ndnis im StÃ¶rschall binaural gegenÃ¼ber monaural um 15 %. 

Weil die HÃ¶rgerÃ¤te schon fÃ¼r den Ausgleich der Behinderung des KlÃ¤gers im
Alltag notwendig sind, ist ein rein beruflicher Bezug der Beschaffung nicht zu
erkennen. Der Senat teilt insofern die Auffassung, die auch vom BSG zum Ausdruck
gebracht wird, dass bei einer HÃ¶rgerÃ¤teversorgung in der Regel immer ein
GrundbedÃ¼rfnis des tÃ¤glichen Lebens betroffen sein dÃ¼rfte (BSG, Urteil vom
17. Dezember 2009 â�� B 3 KR 20/08 Rn. 18). Ist die QualitÃ¤t der Kommunikation
betroffen, sei es auch mit StÃ¶rgerÃ¤uschen oder in grÃ¶Ã�eren Gruppen, fehlt ein
allein berufsspezifischer Vorteil. Ein allein berufsspezifischer Vorteil ist bei Berufen
denkbar, in denen besondere Anforderungen an das GehÃ¶r gestellt werden, so
etwa im Bereich der Differenzierung von TÃ¶nen (z. B. Toningenieur) oder bei
Instrumenten mit feinen akustischen Signalen. Es ist insofern auch nicht erheblich,
dass der KlÃ¤ger selbst meint, das digitale HÃ¶rgerÃ¤t hauptsÃ¤chlich fÃ¼r den
Beruf zu brauchen. Im Alltag kann eine weniger optimale
VerstÃ¤ndigungsmÃ¶glichkeit besser kompensiert werden, bzw. kÃ¶nnen
VerstÃ¤ndigungsfehler eher hingenommen werden, als in einer beruflichen
Besprechung. Dies Ã¤ndert aber nichts daran, dass ein Anspruch auch darauf
besteht, sich im Alltag optimal verstÃ¤ndigen zu kÃ¶nnen. 

Die materielle Leistungspflicht ist nicht auf eine Versorgung bzw. Kostenerstattung
nach FestbetrÃ¤gen begrenzt. Die gesetzlichen Befugnisse (Â§ 36 SGB V), die
Leistungsverpflichtung durch FestbetrÃ¤ge zu begrenzen, kann nicht dazu fÃ¼hren,
den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung einzuschrÃ¤nken. Die
Bestimmung von FestbetrÃ¤gen kann auch nicht als Festlegung eines Eigenanteils
gelten, weil zu einer solchen Regelung nur der Gesetzgeber berechtigt ist (vgl.
BVerfG, Urteil vom 17. Dezember 2002 â�� 1 BvL 28/95 u. a. â�� zitiert nach juris).
Demzufolge ist die BeschrÃ¤nkung auf einen Festbetrag unbeachtlich, wenn hiermit
ein Behinderungsausgleich nicht mÃ¶glich ist. 

Das BSG hat hierzu ausgefÃ¼hrt: 

â��Objektiv ausreichend sei der Festbetrag, wenn die Summe â�� von atypischen
AusnahmefÃ¤llen abgesehen â�� die erforderliche Versorgung prinzipiell jedes
betroffenen Versicherten abdecke. GewÃ¤hrleistet sei die erforderliche Versorgung
zum Festbetrag, wenn sich ein Betroffener die ihm zustehende Leistung mit einem
MindestmaÃ� an WahlmÃ¶glichkeit zumutbar beschaffen kann. MaÃ�gebend fÃ¼r
die gerichtliche Beurteilung des Festbetrages in tatsÃ¤chlicher Hinsicht sei der
Versorgungsbedarf, wie er von dem zu entscheidenden Einzelfall ausgehend fÃ¼r
jeden Betroffenen in vergleichbarer Lage allgemein bestehe. Soweit diese
Adressaten einen sachlich und zeitlich Ã¼bereinstimmenden Versorgungsbedarf
hÃ¤tten, lasse sich die RechtmÃ¤Ã�igkeit der Festbetragsfestsetzung nur einheitlich
beurteilen. MaÃ�geblich sei insoweit nicht die MÃ¶glichkeit der ausreichenden
Versorgung im konkreten Einzelfall, sondern die ausreichende Bemessung des
Festbetrages zur ErfÃ¼llung des Versorgungsbedarfes, wie er sich in diesem
Rechtsstreit allgemein darstelleâ�� (BSG, Urteil vom 17. Dezember 2009 â�� B 3 KR
20/08 R â�� a. a. O.). Auch unter Anwendung dieser Kriterien muss â�� wie auch
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das BSG an anderer Stelle selbst betont â�� aber gewÃ¤hrleistet sein, dass die
Festbetragsregelung nicht zu einer LeistungseinschrÃ¤nkung fÃ¼hrt. Ansonsten
wÃ¼rden die verfassungsrechtlichen Vorgaben verletzt. Die HÃ¶rfÃ¤higkeit des
KlÃ¤gers ist erheblich eingeschrÃ¤nkt. Es liegt eine mittelgradige bis hochgradige
HÃ¶rminderung vor. Im Hochtonbereich ab 2 kHz ist der KlÃ¤ger beidseits
hochgradig hÃ¶rgemindert. Im Frequenzbereich 1 kHz liegt eine HÃ¶rminderung
beidseits von 50 â�� 75 % vor. Diese ist nach der nachvollziehbaren Ã¤rztlichen
EinschÃ¤tzung nur durch ein mehrkanaliges digitales HÃ¶rgerÃ¤t auszugleichen.
Diese Notwendigkeit beruht nicht auf atypischen Besonderheiten, sondern beruht
auf der geringen Restdynamik, was zu einer erheblichen LÃ¤rmempfindlichkeit
fÃ¼hrt. Diese kann nur durch moderne hochwertige HÃ¶rgerÃ¤te ausgeglichen
werden, welche mit HÃ¶rprogrammen sich auf die jeweilige GerÃ¤uschsituation
einstellen. In einem vergleichbaren Fall kam das LSG B.-B. in einem Urteil vom 9.
MÃ¤rz 2011 â�� L 9 KR 302/07 (zitiert nach juris) in Bezug auf eine beiderseitige
HÃ¶rminderung von rechts 61 % und links 75 % zu dem Ergebnis, dass ein
FestbetragshÃ¶rgerÃ¤t keine ausreichende Versorgung gewÃ¤hrleistet. 

Es ist nicht zu erkennen, dass der KlÃ¤ger mit einem preisgÃ¼nstigeren HÃ¶rgerÃ¤t
vergleichbar gut versorgt werden kann und ihm eine Inanspruchnahme einer
kostengÃ¼nstigeren Versorgung hÃ¤tte zugemutet werden kÃ¶nnen. Der KlÃ¤ger
hat sich bei einem HÃ¶rgerÃ¤teakustiker mehrere HÃ¶rgerÃ¤te anpassen lassen. Es
liegen keine Anhaltspunkte dafÃ¼r vor, dass die Anpassung unsachgemÃ¤Ã�
erfolgte oder zielgerichtet auf ein besonders preisintensives GerÃ¤t ausgerichtet
war. Die Unterschiede bei der Verbesserung der Quote der verstandenen WÃ¶rter
sind so erheblich, dass das vom KlÃ¤ger ausgewÃ¤hlte GerÃ¤t erhebliche
Gebrauchsvorteile gegenÃ¼ber den anderen getesteten GerÃ¤ten aufweist. So
besteht eine um 20 % hÃ¶here Quote der verstandenen WÃ¶rter (85% statt 65 %)
gegenÃ¼ber dem nÃ¤chsten getesteten HÃ¶rgerÃ¤t. Dies stellt eine ganz
erhebliche Verbesserung dar. Angesichts der Notwendigkeit ein HÃ¶rgerÃ¤t
anzupassen und ein bis zwei Wochen zum Test zu tragen, musste der KlÃ¤ger keine
weiteren Anstrengungen unternehmen, um herauszufinden, ob es noch
gÃ¼nstigere gleichwertige HÃ¶rhilfen auf dem gesamten HÃ¶rgerÃ¤temarkt gibt.
Hierbei ist auch zu beachten, dass weder die Beklagte noch die Beigeladene dem
KlÃ¤ger im Sinne der Wirtschaftlichkeit VorschlÃ¤ge unterbreitet haben, welche
anderen preiswerteren HÃ¶rgerÃ¤te mit gleichwertigen Ergebnissen fÃ¼r die
Versorgung in Betracht kommen. Nur wenn dies der Fall gewesen wÃ¤re, hÃ¤tte es
fÃ¼r den KlÃ¤ger Anlass gegeben, andere HÃ¶rgerÃ¤te von anderen Herstellern zu
testen. 

Der Hilfsantrag des Beklagten war unzulÃ¤ssig. Zwar ist auch eine
Eventualwiderklage im Berufungsverfahren unter den Voraussetzungen von Â§ 100
SGG zulÃ¤ssig. Vorliegend macht die Beklagte aber gar keinen eigenen
selbstÃ¤ndigen Gegenanspruch gegen den KlÃ¤ger geltend, sondern will gegen die
Beigeladene vorgehen. Dies ist nur in Ausnahmefallkonstellationen wie bei einer
notwendigen Beiladung nach Â§ 75 Abs. 2 SGG zulÃ¤ssig (vgl. BSG, Urteil vom 29.
Juni 1962 â�� 2 RU 109/58). Eine solche liegt hier nicht vor. Aufgrund der Regelung
in Â§ 14 Abs. 1 und 2 SGB IX kommt im VerhÃ¤ltnis zu dem KlÃ¤ger nur eine
Verurteilung der Beklagten in Betracht. Die Beklagte allein ist auch aus der Sicht
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des KlÃ¤gers mÃ¶glicher Anspruchsgegner. Ein mÃ¶glicher nachgelagerter
Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die Beigeladene berÃ¼hrt nur die
wirtschaftlichen Interessen der Beigeladenen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 Abs. 1 und 4 SGG. Die Kosten der
Beigeladenen sind nicht erstattungsfÃ¤hig.

Die Revision ist nicht zuzulassen. Es liegen keine ZulassungsgrÃ¼nde nach Â§ 160
SGG vor. Es handelt sich um einen Einzelfall auf gesicherter hÃ¶chstrichterlicher
Rechtsprechung.
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